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 Antrag der Fraktion die Neue Fraktion (dNF) und der SPD 

 im Gemeinderat am 02.02.2022 

 
 
Beantwortung Querliste Nr. 17 (Sitzungsprotokolle im Ratsinformations- 
system)           
 
  
 
In der Sitzung vom 12.01.2022 hatte die Verwaltung einen Antrag der dNF dergestalt 
beantwortet, dass die Niederschriften über öffentliche Sitzungen für Stadträt*innen ab 
dem Sitzungsjahr 2022 im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt werden.  
 
In der genannten Sitzung wurde jedoch der Wunsch geäußert, dass die Mandatsträger 
Protokolle auch rückwirkend ab dem Beginn der derzeitigen Wahlperiode des Gemeinde-
rats abrufen können, und zwar nach Möglichkeit auch für nicht öffentliche Sitzungen.  
 
Diesem Wunsch entsprechend wurden die öffentlichen Niederschriften nun bereits ab 
dem 24.07.2019 (konstituierende Sitzung) in Mandatos für Stadträt*innen einsehbar 
gemacht. Dies sowohl für Sitzungen des Gemeinderats, als auch für solche des Verwal-
tungsausschusses und des Technischen Ausschusses. Sie finden die Niederschriften in 
Mandatos jeweils direkt bei der Einladung (versehen mit dem Kürzel „NSÖ“ – welches 
für NiederSchrift Öffentlich steht). 
 
Ein Abruf nicht öffentlicher Protokolle auf elektronischem Weg scheitert jedoch an § 38 
Abs. 2 S. 2 Gemeindeordnung („Mehrfertigungen von Niederschriften über nicht öffentli-
che Sitzungen dürfen nicht ausgehändigt werden“).  
 
Nachfolgend ein Auszug aus der uns vorliegenden Kommentierung zur Gemeindeord-
nung: 
 

Lfd. Nr. Querliste: 
 

 

17 



„Die Einsichtnahme in Niederschriften nichtöffentlicher Gemeinderatssitzungen kann … 
ausschließlich in den dafür vorgesehenen Räumen der Gemeindeverwaltung erfolgen. 
Eine Einstellung in ein Ratsinformationssystem oder eine andere Art der digitalen Zur-
verfügungstellung derartiger Niederschriften mit entsprechender Einsichtsmöglichkeit für 
Gemeinderäte ist daher nicht zulässig.“. 
 
 
 
gez. 
 
Michael Kah 


